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1. 
Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt die EDV-gestützte Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Klient*innen des Suchthilfezentrums.

2.
Geltungs- und Verantwortungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für die Mitarbeiter*innen des Suchthilfezentrums. Die Überwachung der Einhaltung erfolgt durch die die Hauptabteilungsleitung Soziale Dienste und den Vorstand.

3.
Beschreibung

Zur elektronischen Speicherung personenbezogener Daten der Klienten ist beim Erstgespräch das schriftliche Einverständnis einzuholen. Der Text entspricht dem jeweils aktuell gültigen Vorschlag des Hessischen Sozialministeriums, der mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt ist. Eine Speicherung kann bei fehlendem Einverständnis nur anonym erfolgen.

4.
Mitgeltende Unterlagen

· Einverständniserklärung zur Elektronischen Datenverarbeitung in hessischen Einrichtungen der Suchthilfe

· Bundesdatenschutzgesetz

· Landesdatenschutzgesetz

· Datenschutzverpflichtung nach § 5 des BDSG des DRK vom 14.02.02

5.
Qualitätsaufzeichnung

· Einverständniserklärung zur elektronischen Datenverarbeitung in Einrichtungen der Suchhilfe
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